
  
PFAFFSTÄTTEN   

Der Vorstand der Sportunion 

Vermietung Bewegungsraum - Benützungsbewilligung  
(Erstbeschluss 24.5.2019) 

 

Vereinbarung: Zwischen dem Vermieter Sportunion Pfaffstätten und dem/r Mieter/in  

Vor-und Zuname:  ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse:                ..……………………………………………………………………………………… 

Telefon:                 ……………………………………………………………………………………… 

Email:                    ………………………………………………………………………..………………. 

Datum/Zeitraum:   ………….…………………………………………………………………………….. 

Grundsätzliches: 
Stundenweise Vermietung des Bewegungsraums an 

 Privatpersonen mit einschlägiger Ausbildung (z.B. Trainer, Übungsleiter etc.) 

 die Marktgemeinde Pfaffstätten 

 befreundete oder gemeinnützige Vereine und Institutionen   

 Schulen 
 

Bewegungsraum pro Stunde  Vereinsmitglied Vereinsfremde 

Inklusive Reinigung ohne Heizung €10,00  €15,00 

Inklusive Reinigung mit Heizung €15,00 €20,00 

Benutzung der Nebenräume (WC/Umkleide)  inkludiert inkludiert 
Gültig ab Schuljahr 2019/2020 

 

 Der Mieter muss während der gesamten Vermietung anwesend sein. 

 Der Bewegungsraum wird ausschließlich für sportliche Zwecke vermietet.  

 Die Vermietung erfolgt ausschließlich in Absprache mit der Kulturreferentin, die den Termin 
in den Vormerkkalender einträgt. 

 Veranstaltungen der Sportunion haben Vorrang.  

 Die Nutzung der Grünfläche ist bei Schönwetter und Verfügbarkeit möglich. (Angemeldete 
Veranstaltungen im Außenbereich bzw. Veranstaltungen der Sportunion haben Vorrang.) 

 Der Mietbetrag ist nach Ablauf der Anmietung fällig.  

 Die Benützung des Bewegungsraums ist nur mit Hallenschuhen oder barfuß gestattet.  

 Entstandene Schäden gehen auf Kosten des Mieters. 

 Das Betreten der oberen Räumlichkeiten ist nicht gestattet.  
 

Haftung und Erlass (BS vom 28.04.2017): 

 Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden aller Art und deren Konsequenzen. 

 Die Benützung der Anlagen, eine Mietbefreiung, Mietpauschale oder Mietkostenänderung 
muss im Vorstand beschlossen werden.  

 

Anmeldung: 

 Kulturreferent oder Stellvertreter 
 

Sonstiges: 

 Etwaige entstandene Schäden bzw. Kosten werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 

 Die gesetzlichen Lärmschutzbestimmungen sind einzuhalten. 

 Die Mitnahme von Tieren ist nicht erlaubt.  
 

 

Bei Nichteinhaltung der oben angeführten Regelungen, tritt §7 der Vereinsstatuten in Kraft. 
 

Für den Vorstand:      Unterschrift des Mieters: 
 

 
________________________________                                _________________________________ 
 
Datum:………………………….     Datum:……………………………. 
 


